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26. Bundesgesetz: Änderung des Bundesbehindertengesetzes
(NR: GP XVIII RV 1348 AB 1406 S. 149. BR: AB 4690 S. 578.)

27. Bundesgesetz: Änderung des Behinderteneinstellungsgesetzes, des Kriegsopferversorgungsgesetzes
1957, des Opferfürsorgegesetzes, des Impfschadengesetzes und des Bundespflegegeldge-
setzes
(NR: GP XVIII RV 1300 AB 1407 S. 149. BR: AB 4691 S. 578.)

28. Bundesgesetz: 22. Novelle zum Heeresversorgungsgesetz und Änderung des Versorgungsrechts-Ände-
rungsgesetzes 1986
(NR: GP XVIII RV 1299 AB 1408 S. 149. BR: AB 4692 S. 578.)

26. Bundesgesetz, mit dem das Bundesbehin-
dertengesetz geändert wird

Der Nationalrat hat beschlossen:

Das Bundesbehindertengesetz, BGBl. Nr. 283/
1990, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz
BGBl. Nr. 695/1991, wird wie folgt geändert:

1. §3 Abs. l lautet:

„(1) Rehabilitationsträger im Sinne des § 2 sind
jene Körperschaften, Anstalten und Behörden, die
gesetzlich berufen sind, Leistungen der Rehabilita-
tion in folgenden Bereichen zu erbringen:

1. gesetzliche Unfallversicherung,
2. gesetzliche Pensionsversicherung,
3. gesetzliche Krankenversicherung,
4. Arbeitsmarktförderung,
5. Kriegsopferversorgung,
6. Heeresversorgung,
7. Entschädigung von Verbrechensopfern,
8. Opferfürsorge,
9. Behinderteneinstellung,

10. besondere Hilfe für behinderte Menschen
(Natiohalfonds),

11. Entschädigung von Impf schaden,
12. Tuberkulosehilfe."

2. In § 9 Abs. l Z 3 wird die Wortfolge
„Bundeskanzleramtes- Gesundheit und Öffentli-
cher Dienst" ersetzt durch die Wortfolge „Bundes-

. ministeriums für Gesundheit, Sport und Konsumen-
tenschutz"

3. § 12 Abs. l lautet:

„(1) Die Sitzungen des Beirates werden vom
Vorsitzenden nach Bedarf einberufen, mindestens,
aber einmal im Jahr. Der Beirat ist auch dann
einzuberufen, wenn mindestens ein Drittel seiner

8

Mitglieder dies unter schriftlicher Bekanntgabe des
Verhandlungsgegenstandes beantragt."

4. § 12 Abs. 4 letzter Satz lautet:

„Den Mitgliedern und Ersatzmitgliedern ist eine
Protokollausfertigung zu übermitteln."

5. Im -§ 13 wird jeweils nach „Mitglied" der
Klammerausdruck „(Ersatzmitglied)" eingefügt.

6. Im § 19 entfällt in der Z l die Wortfolge „unter
Heranziehung der gemäß § 20 Z 3 eingerichteten
Dokumentation"

7. Im § 20 wird Z 2 mit einem Punkt beendet. Die
Z 3 und 4 entfallen.

8. Im § 22 Abs. 2 wird nach Z l folgende Z 2
eingefügt:

„2. Personen, die nach dem Ableben eines
behinderten Menschen Kosten zu tragen
haben, für die eine Förderung gemäß Z l
beantragt war und auch in Betracht gekom-
men wäre, sofern dadurch eine soziale Härte
beseitigt werden kann;"

Die bisherige Z 2 erhält die Bezeichnung „3"

9. § 31 Abs. l zweiter Satz lautet:

„Seine Mitglieder und Ersatzmitglieder werden
vom Bundesminister für Arbeit und Soziales unter
Bedachtnahme auf die Vorschläge des Bundesbe-
hindertenbeirates bestellt."

10. Im § 36 Abs. 2 wird der Ausdruck „Mehrbela-
stung" durch den Ausdruck „Belastung" ersetzt und
entfällt in der Z 2 die Wortfolge „auf Grund der
Schwere der Behinderung"

20
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11 § 36 Abs. 3 lautet:

„(3) Der Berechnung der Belastung ist der
Kaufpreis des Kraftfahrzeuges bis zu einem Betrag
von 250 000 S zuzüglich der Kosten für die durch
die Behinderung notwendige Zusatzausstattung
zugrunde zu legen."

12. Im § 37, § 38 Abs. 2 und § 39 wird der
Ausdruck „Mehrbelastung" durch den Ausdruck
„Belastung" ersetzt.

13. § 40 Abs. l lautet:

„(1) Behinderten Menschen mit Wohnsitz oder
gewöhnlichem Aufenthalt im Inland und einem
Grad der Behinderung oder einer Minderung der
Erwerbsfähigkeit von mindestens 50% ist auf Antrag
vom zuständigen Landesinvalidenamt (§ 45) ein
Behindertenpaß auszustellen, wenn

1. ihr Grad der Behinderung (ihre Minderung
der Erwerbsfähigkeit) nach bundesgesetzli-
chen Vorschriften durch Bescheid oder Urteil
festgestellt ist oder

2. sie nach bundesgesetzlichen Vorschriften
wegen Invalidität, Berufsunfähigkeit, Dienst-
unfähigkeit oder dauernder Erwerbsunfähig-
keit Geldleistungen beziehen oder

3. sie nach bundesgesetzlichen Vorschriften ein
Pflegegeld, eine Pflegezulage, eine Blindenzu-
lage oder eine gleichartige Leistung erhalten
oder

4. für sie erhöhte Familienbeihilfe bezogen wird
oder sie selbst erhöhte Familienbeihilfe bezie-
hen oder

5. sie dem Personenkreis der begünstigten
Behinderten im Sinne des Behinderteneinstel-
lungsgesetzes, BGBl. Nr. 22/1970, angehö-
ren."

14. In § 41 Abs. l entfällt die Wortfolge „oder der
Minderung der Erwerbsfähigkeit" und lautet Z 2
wie folgt:

„2. zwei oder mehr Einschätzungen nach bundes-
gesetzlichen Vorschriften vorliegen und keine
Gesamteinschätzung vorgenommen wurde."

15. § 41 Abs. 2 lautet:

„(2) Anträge auf Ausstellung eines Behinderten-
passes oder auf Einschätzung des Grades der
Behinderung sind ohne Durchführung eines Ermitt-
lungsverfahrens zurückzuweisen, wenn seit der
letzten rechtskräftigen Entscheidung noch kein Jahr
vergangen ist. Dies gilt nicht, wenn eine offenkun-
dige Änderung des Leidenszustandes glaubhaft
geltend gemacht wird."

16. § 42 Abs. l erster Satz lautet:

„Der Behindertenpaß hat den Vor- und Familienna-
men, das Geburtsdatum, eine allfällige Versiche-
rungsnummer, den Wohnort und einen festgestell-
ten Grad der Behinderung oder der Minderung der

Erwerbsfähigkeit zu enthalten und ist mit einem
Lichtbild auszustatten."

17 Im § 45 lauten die Absätze l und 2:

„(1) Anträge auf Ausstellung eines Behinderten-
passes oder auf Einschätzung des Grades der
Behinderung sind unter Anschluß der erforderlichen
Nachweise bei dem Landesinvalidenamt einzubrin-
gen, in dessen Sprengel der behinderte Mensch
seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat.

(2) Ein Bescheid ist nur dann zu erteilen, wenn
einem Antrag gemäß Abs. l nicht stattgegeben oder
der Paß eingezogen wird."

18. § 48 lautet:

„§ 48. Für folgende Gruppen behinderter Men-
schen kann im Rahmen der jeweils im Bundesfi-
nanzgesetz für diesen Zweck verfügbaren Mittel mit
Verkehrsunternehmen des öffentlichen Verkehrs
eine Fahrpreisermäßigung vereinbart werden:

1. Personen, für die erhöhte Familienbeihilfe
bezogen wird oder die selbst erhöhte Familien-
beihilfe beziehen, sofern bei ihnen ein Grad
der Behinderung von mindestens 70% oder die
voraussichtlich dauernde Selbsterhaltungsun-
fähigkeit festgestellt wurde;

2. Bezieher von Pflegegeld sowie von anderen
vergleichbaren Leistungen auf Grund bundes-
oder landesgesetzlicher Vorschriften;

3. Bezieher von Versehrtenrenten nach einer
Minderung der Erwerbsfähigkeit von minde-
stens 70%;

4. Bezieher wiederkehrender Geldleistungen
nach dem Kriegsopferversorgungsgesetz,
BGBl. Nr. 152/1957, dem Opferfürsorgege-
setz, BGBl. Nr. 183/1947, dem Heeresversor-
gungsgesetz, BGBl. Nr. 27/1964, dem Impf-
schadengesetz, BGBl. Nr. 371/1973, und dem
Verbrechensopfergesetz, BGBl. Nr. 288/1972,
sowie Personen, denen solche Geldleistungen
umgewandelt wurden, jeweils ab einer Minde-
rung der Erwerbsfähigkeit von 70%;

5. begünstigte Behinderte im Sinne des Behinder-
teneinstellungsgesetzes, BGBl. Nr. 22/1970,
ab einem Grad der Behinderung von 70%."

19 Der bisherige Abschnitt VIII erhält die
Bezeichnung „IX" Nach § 49 wird an Stelle des
bisherigen § 50 folgender „Abschnitt VIII" einge-
fügt:

„ABSCHNITT VIII

KOSTENERSATZ FÜR
BEHINDERTENORGANISATIONEN

§ 50. (1) Der Bundesminister für Arbeit und
Soziales hat der Vereinigung, auf die die Vorausset-
zungen des § 10 Abs. l Z 6 zutreffen, den ihr durch
die Besorgung der ihr vom Gesetzgeber zugewiese-
nen Aufgaben, durch ihre koordinierende Tätigkeit
auf dem Gebiet der Behindertenhilfe und ihre
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sonstige im öffentlichen Interesse gelegene Mitwir-
kung auf diesem Gebiet entstehenden Aufwand im
Rahmen der jeweils im Bundesfinanzgesetz für diese
Zwecke verfügbaren Mittel durch Gewährung von
Förderungen zu ersetzen. Förderungen können
auch vorschußweise gewährt werden. Bestehen
nebeneinander mehrere Vereinigungen, auf die die
Voraussetzungen des § 10 Abs. l Z 6 zutreffen, so
entscheidet der Bundesminister für Arbeit und
Soziales über die Aufteilung der Mittel unter
Bedachtnahme auf ihre im öffentlichen Interesse
erbrachten Leistungen.

(2) Vor Gewährung von Förderungen gemäß
Abs. l hat sich der Förderungswerber dem Bund
gegenüber zu verpflichten, über die widmungsge-
mäße Verwendung der Förderungen alljährlich
Bericht zu erstatten, Rechnung zu legen und zum
Zweck der Überwachung der widmungsgemäßen
Verwendung der Zuschüsse Organen des Bundes
die Überprüfung der Durchführung durch Einsicht
in die Bücher und Belege sowie durch Besichtigung
an Ort und Stelle zu gestatten und ihnen die
erforderlichen Auskünfte zu erteilen. Der Förde-
rungswerber hat sich weiters zu verpflichten, bei
nicht widmungsgemäßer Verwendung der Förde-
rung oder Nichteinhaltung der angeführten Ver-
pflichtungen die Förderungen dem Bund zurückzu-
zahlen, wobei der zurückzuzahlende Betrag für die
Zeit von der Auszahlung bis zur Rückzahlung mit
3 vH über dem jeweils für Eskontierungen der
Oesterreichischen Nationalbank geltenden Zinsfuß
pro Jahr zu verzinsen ist."

20. Nach § 53 werden folgende §§ 54 bis 56 samt
Überschriften angefügt:

„Inkrafttreten

§ 54. (1) Dieses Bundesgesetz tritt mit 1. Juli 1990
in Kraft.

(2) § 36 Abs. l in der Fassung des Bundesgesetzes
BGBl. Nr. 695/1991 tritt mit I.Jänner 1992 in
Kraft.

(3) §§ 3 Abs. l, 9 Abs. l, 12 Abs. l und 4, 13, 19,
20, 22 Abs. 2, 31 Abs. l, 36 Abs. 2 und 3, 37, 38
Abs. 2, 39, 40 Abs. l, 41, 42 Abs. l, 45 Abs. l und 2,
48, 50, 55 und 56 in der Fassung des Bundesgesetzes
BGBl. Nr. 26/1994 treten mit 1. Jänner 1994 in
Kraft.

Übergangsbestimmungen

§ 55. Personen, denen zum 31. Dezember 1993
eine Fahrpreisermäßigung auf Grund von § 48 Z l
in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 283/
1990 eingeräumt war, zählen bis zum 31. Dezember
1994 zum berechtigten Personenkreis des § 48,
sofern nicht eine Untersuchung vor diesem
Zeitpunkt ergibt, daß die Voraussetzungen des § 4.8
Z l nicht vorliegen.

Vollziehung

§ 56. Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes
sind betraut:

1. hinsichtlich der §§ 2 bis 7 der Bundesminister
für Arbeit und Soziales im Einvernehmen mit
dem Bundeskanzler;

2. hinsichtlich des § 10 Abs. l Z 2 die Bundesmi-
nister für Arbeit und Soziales, für Finanzen,
für Umwelt, Jugend und Familie sowie für
Gesundheit, Sport und Konsumentenschutz;

3. hinsichtlich der §§ 29 und 51 die Bundesmini-
ster für Finanzen und für Justiz;

4. hinsichtlich der §§ 35, 36 Abs. l und 5, 37 und
52 Abs. l der Bundesminister für Arbeit und
Soziales im Einvernehmen mit dem Bundesmi-
nister für Finanzen;

5. hinsichtlich der §§ 48 und 49 der Bundesmini-
ster für öffentliche Wirtschaft und Verkehr im
Einvernehmen mit dem Bundesminister für
Arbeit und Soziales;

6. hinsichtlich aller übrigen Bestimmungen der
Bundesminister für Arbeit und Soziales."

Klestil
Vranitzky

27 Bundesgesetz, mit dem das Behinderten-
einstellungsgesetz, das Kriegsopferversor-
gungsgesetz 1957, das Opferfürsorgegesetz,
das Impfschadengesetz und das Bundespflege-

geldgesetz geändert werden

Der Nationalrat hat beschlossen :

Artikel I

Das Behinderteneinstellungsgesetz, BGBl.
Nr. 22/1970, zuletzt geändert durch das Bundesge-
setz BGBl. Nr. 111/1993, wird wie folgt geändert:

1. Dem § 9 Abs. 2 wird folgender Satz angefügt:

„Diese Verordnung kann auch rückwirkend in
Kraft gesetzt werden."

2. Dem § 9 a Abs. l wird folgender Satz angefügt:

„Diese Verordnung kann auch rückwirkend in
Kraft gesetzt werden."

3. Dem § 13 wird folgender Abs. 4 angefügt:

„(4) Die laufenden Geschäfte des Behinderten-
ausschusses hat das Landesinvalidenamt zu führen."

4. § 22 a Abs. 11 lautet:

„(11) Besteht in einem Unternehmen ein
Zentralbetriebsrat nach § 80 des Arbeitsverfassungs-
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gesetzes, so sind von den B e h i n d e r t e n v e r t r a u e n s p e r s o n e n und den Stellvertretern aus ihrer Mitte mit

einfacher Mehrheit der abgegebenen Stimmen eine
Zentralbehindertenvertrauensperson und ein Stell-
vertreter zu wählen. Die Wahl ist gültig, wenn
zumindest die Hälfte der Wahlberechtigten anwe-
send ist. Wurde im Unternehmen nur eine
Behindertenvertrauensperson und ein Stellvertreter
gewählt, so. üben diese auch die Funktion der
Zentralbehindertenvertrauensperson und des Stell-
vertreters aus. § 57 des Arbeitsverfassungsgesetzes
ist mit der Maßgabe anzuwenden, daß das Ergebnis
der Wahl der Zentralbehindertenvertrauensperson
und des Stellvertreters auch dem zuständigen
Landesinvalidenamt bekanntzugeben ist. Die Zen-
tralbehindertenvertrauensperson ist berufen, im
Zentralbetriebsrat unter Beachtung der Abs. 7 und 8
die Interessen der begünstigten Behinderten wahr-
zunehmen. Der Zentralbetriebsrat ist verpflichtet,
der Zentralbehindertenvertrauensperson bei der
Wahrnehmung der besonderen Belange der begün-
stigten Behinderten beizustehen und die erforderli-
chen Auskünfte zu erteilen."

5. Dem § 22 a werden folgende Abs. 13 und 14
angefügt:

„(13) Besteht in einem Konzern eine Konzern-
vertretung nach § 88 a des Arbeitsverfassungsgeset-
zes, so sind von den Zentralbehindertenvertrauens-
personen und deren Stellvertretern aus ihrer Mitte
mit einfacher Mehrheit der abgegebenen Stimmen
eine Konzernbehindertenvertrauensperson und ein
Stellvertreter zu wählen. Ist in einem Konzernunter-
nehmen eine Zentralbehindertenvertrauensperson
nicht zu wählen, so nehmen an der Wahl der
Konzernbehindertenvertrauensperson die Behin-
dertenvertrauenspersonen und deren Stellvertreter
teil. Die Wahl ist gültig, wenn zumindest die Hälfte
der Wahlberechtigten anwesend ist. Wurde im
Konzern nur eine Zentralbehindertenvertrauens-
person und ein Stellvertreter gewählt, so üben diese
auch die Funktion der Konzernbehindertenvertrau-
ensperson und des Stellvertreters aus. § 57 des
Arbeitsverfassungsgesetzes ist mit der Maßgabe
anzuwenden, daß das Ergebnis der Wahl der
Konzernbehindertenvertrauensperson und des
Stellvertreters auch dem zuständigen Landesinvali-
denamt bekanntzugeben ist. Die Konzernbehinder-
tenvertrauensperson ist berufen, in der Konzernver-
tretung unter Beachtung der Abs. 7 und 8 die
Interessen der begünstigten Behinderten wahrzu-
nehmen. Die Konzernvertretung ist verpflichtet, der
Konzernbehindertenvertrauensperson bei der
Wahrnehmung der besonderen Belange der begün-
stigten Behinderten beizustehen und die erforderli-
chen Auskünfte zu erteilen.

(14) Die Tätigkeitsdauer der Konzernbehinder-
tenvertrauensperson (ihres Stellvertreters) beträgt
vier Jahre; sie beginnt mit der Annahme der Wahl
und endet vor Ablauf dieser Zeit, wenn

1. im Konzern keine Konzernvertretung mehr
besteht;

2. die Funktion als Zentralbehindertenvertrau-
ensperson endet (Abs. 12);

3. die Konzernbehindertenvertrauensperson zu-
rücktritt.''

Artikel II

Das Kriegsopferversorgungsgesetz 1957, BGBl.
Nr. 152, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz
BGBl. Nr. 110/1993, wird wie folgt geändert:

§ 63 Abs. 4 lautet:

„(4) Die sich aus Abs. 2 Z l und Abs. 3
ergebenden Beträge sind alljährlich durch Verord-
nung des Bundesministers für Arbeit und Soziales
festzustellen. Das gleiche gilt für die nach § 11
Abs. l, § 11 a Abs. 4 und § 35 Abs. 2 errechneten
und entsprechend Abs. 3 gerundeten Beträge. Diese
Verordnung kann auch rückwirkend in Kraft
gesetzt werden."

Artikel III

Das Opferfürsorgegesetz, BGBl. Nr. 183/1947,
zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGBl.
Nr. 335/1993, wird wie folgt geändert:

1. § 11 Abs. 5 letzter Satz lautet:

„An die Stelle der angeführten Beträge treten mit
Wirkung vom 1. Jänner 1994 und in der Folge mit
Wirkung vom l. Jänner eines jeden Jahres die unter
Bedachtnahme auf die Bestimmungen des § 11 a
vervielfachten bzw erhöhten Beträge."

2. § 11 a lautet:

„§ 11 a. (1) Der Bundesminister für Arbeit und
Soziales hat den für den Bereich des ASVG
festgesetzten Anpassungsfaktor auch für den
Bereich des Opferfürsorgegesetzes mit Verordnung
für verbindlich zu erklären. Der aus dem Aus-
gleichstaxfonds bereitgestellte Betrag (§ 6 Z 5), die
Zulage (§ 11 Abs. 2) und das Sterbegeld (§ 12 a)
sind mit Wirkung vom 1. Jänner eines jeden Jahres
mit diesem Anpassungsfaktor zu vervielfachen.

(2) Die Regelung des Abs. l gilt auch für die
Unterhaltsrenten (§ 11 Abs. 5), sofern keine über
die Vervielfachung mit dem Anpassungsfaktor
hinausgehende Erhöhung des Richtsatzes gemäß
§ 293 Abs. l 1k. a ASVG stattfindet. Erfolgt eine
derartige besondere Erhöhung des Richtsatzes, sind
die Unterhaltsrenten gemäß § 11 Abs. 5 lit. a und b
um den Betrag zu erhöhen, um den der Richtsatz
gemäß § 293 Abs. l lit. a sublit. bb ASVG erhöht
wird und die Unterhaltsrente gemäß § #11 Abs. 5
lit. c um den Betrag, um den der Richtsatz gemäß
§ 293 Abs. l lit. a sublit. aa ASVG erhöht wird.
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(3) Die Anpassung ist in der Weise vorzunehmen,
daß die im § 12 a Abs. l angeführten Beträge mit
Wirkung vom 1. Jänner 1978, der im § 6 Z 5
angeführte Betrag mit Wirkung vom 1. Jänner 1991,
der im § 11 Abs. 2 angeführte Betrag mit Wirkung
vom 1. Jänner 1992 und die im § 11 Abs. 5
angeführten Beträge mit Wirkung vom l. Jänner
1994 gemäß Abs. l und 2 zu vervielfachen bzw zu
erhöhen und auf volle Schillingbeträge zu runden
sind. Mit Wirkung vom l. Jänner der folgenden
Jahre ist der Erhöhung der für das jeweils
vorangegangene Jahr ermittelte Betrag zugrunde zu
legen.

(4) Der Bundesminister für Arbeit und Soziales
hat die sich aus Abs. 3 ergebenden Beträge für jedes
Jahr durch Verordnung festzustellen. Diese Verord-
nung kann auch rückwirkend in Kraft gesetzt
werden."

Artikel IV

Das Impfschadengesetz, BGBl. Nr. 371/1973,
zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGBl.
Nr. 278/1991, wird wie folgt geändert:

§ 3 Abs. 3 lautet:

„(3) Der Bundesminister für Arbeit und Soziales
hat den für den Bereich des ASVG festgesetzten
Anpassungsfaktor auch für den Bereich dieses
Bundesgesetzes durch Verordnung für verbindlich
zu erklären. Diese Verordnung kann auch rückwir-
kend in Kraft gesetzt werden. § 46 b HVG ist
sinngemäß anzuwenden. Die jährliche Anpassung
ist auch hinsichtlich des im § 2 a Abs. 2 genannten
Betrages vorzunehmen."

Artikel V

Das Bundespflegegeldgesetz, BGBl. Nr. 11O/
1993, geändert durch das Bundesgesetz BGBl.
Nr. 457/1993, wird wie folgt geändert:

Dem § 5 Abs. 3 wird folgender Satz angefügt:

„Diese Verordnung kann auch rückwirkend in
Kraft gesetzt werden."

Artikel VI

Dieses Bundesgesetz tritt mit l Jänner 1994 in
Kraft.

Klestil
Vranitzky

28. Bundesgesetz, mit dem das Heeresver-
sorgungsgesetz (22. Novelle zum Heeresver-
sorgungsgesetz) und das Versorgungsrechts-

Änderungsgesetz 1986 geändert werden

Der Nationalrat hat beschlossen:

Artikel I

Änderung des Heeresversorgungsgesetzes

Das Heeresversorgungsgesetz, BGBl. Nr. 27/
1964, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz
BGBl. Nr. 110/1993, wird wie folgt geändert:

1. Dem § l Abs. l wird folgende Z 5 angefügt:

„5. bei beaufsichtigten Tätigkeiten im Einsatz
gemäß § 2 Abs. l des Wehrgesetzes 1990
während befohlener dienstlicher Erholungs-
zeiten, die zur Erhaltung oder Wiederherstel-
lung der Einsatzfähigkeit vorgesehen sind."

2. Im § l Abs. 2 Z 7 wird der Ausdruck
„Heeresgebührengesetz 1985, BGBl. Nr. 87" durch
„Heeresgebührengesetz 1992, BGBl. Nr. 422" er-
setzt.

3. § l Abs. 2 Z 9 lautet:

„9. im Falle des Vorliegens eines krankenversiche-
rungsrechtlichen Schutzes nach dem Allgemei-
nen Sozialversicherungsgesetz, BGBl.
Nr. 189/1955, im Wehrdienst als Zeitsoldat
a) auf einem Weg vom Ort der militärischen

Dienstleistung oder Ausbildungsort oder
von der Wohnung zu einer ärztlichen
Untersuchungsstelle (freiberuflich tätiger
Arzt, Ambulatorium, Krankenanstalt) zum
Zweck der Inanspruchnahme ärztlicher
Hilfe, Zahnbehandlung oder der Durch-
führung einer Gesundenuntersuchung und
anschließend auf dem Weg zurück zum
Ort der militärischen Dienstleistung oder
Ausbildungsort oder zur Wohnung, sofern
die Untersuchungsstelle oder der Behand-
lungsort der militärischen Dienststelle
vorher bekanntgegeben wurde,

b) auf dem Weg vom Ort der militärischen
Dienstleistung oder Ausbildungsort oder
von der Wohnung zu einer ärztlichen
Untersuchungsstelle, wenn sich der Versi-
cherte der Untersuchung auf Grund einer
gesetzlichen Vorschrift oder einer Anord-
nung des Versicherungsträgers oder des
Leiters der militärischen Dienststelle un-
terziehen muß und anschließend auf dem
Weg zurück zum Ort der militärischen
Dienstleistung oder Ausbildungsort oder
zur Wohnung,"

4. § l Abs. 2 Z 11 und 12 lautet:
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„11. im Falle eines Einsatzes gemäß § 2 Abs. l des
Wehrgesetzes 1990 auf dem Weg vom Ort
der militärischen Dienstleistung zu beauf-
sichtigten Tätigkeiten während befohlener
dienstlicher Erholungszeiten oder auf dem
Rückweg,

12. auf einem Weg gemäß Z l bis 11 im Rahmen
einer Fahrgemeinschaft."

5. Im § 5 Abs. 4 wird der Ausdruck „IV Ab-
schnitt des Heeresgebührengesetzes 1985" durch
„IV Hauptstück des Heeresgebührengesetzes
1992" ersetzt.

6. Im § 9 Abs. l und 2 werden die Ausdrücke
„IV Abschnittes des Heeresgebührengesetzes
1985" und „Heeresgebührengesetz 1985" durch
„IV Hauptstückes des Heeresgebührengesetzes
1992" und „Heeresgebührengesetz 1992" ersetzt.

7 § 20a Z2 lautet:

„2. einem Beschädigten, der infolge der Dienstbe-
schädigung überwiegend auf den Gebrauch
eines Rollstuhles angewiesen ist, unter Be-
dachtnahme auf dessen wirtschaftliche Ver-
hältnisse einen Zuschuß zur Adaptierung einer
Wohnung gewähren, wenn ihm hiedurch die
Benützung der Wohnung ermöglicht oder
erleichtert wird."

8. § 24 a lautet:

„§ 24 a. (1) Für Zwecke der Aufwertung des
Einkommens, das zur Bildung der Bemessungs-
grundlage heranzuziehen ist, sind mit Wirksamkeit
vom 1. Jänner eines jeden Jahres Aufwertungsfakto-
ren in der Weise festzustellen, daß die zuletzt in
Geltung gestandenen Aufwertungsfaktoren mit dem
für den Bereich des Allgemeinen Sozialversiche-
rungsgesetzes für das Vorjahr festgesetzten Anpas-
sungsfaktor vervielfacht und auf drei Dezimalstellen
gerundet werden; der Reihe dieser Aufwertungsfak-
toren ist jeweils der Anpassungsfaktor des Vorjahres
als Aufwertungsfaktor für das im zweitvorangegan-
genen Jahr angefallene Einkommen (§ 24) anzufü-
gen.

(2) Das Einkommen im Sinne des § 24 ist bei der
Bildung der Bemessungsgrundlage mit den nach
Abs. l zum Zeitpunkt des Anfalles der Rente (§ 55)
festgesetzten Faktoren aufzuwerten, die für den
Zeitraum gelten, in dem das Einkommen angefallen
ist.

(3) Der Feststellung der Aufwertungsfaktoren mit
Wirksamkeit vom 1. Jänner 1994 sind folgende
Aufwertungsfaktoren zugrunde zu legen:

__ für das Jahr___________Faktor______

1954 7,719
1955 7,472
1956 7,137
1957 6,842

_____für das Jahr___________Faktor______

1958 6,656
1959 6,514
1960 6,031
1961 5,594
1962 5,161
1963 4,819
1964 4,503
1965 4,166
1966 3,915
1967 3,656
1968 3,469
1969 3,239
1970 3,016
1971 2,767
1972 2,506
1973 2,284
1974 2,058
1975 1,932
1976 1,817
1977 1,713
1978 1,630
1979 1,558
1980 1,489
1981 1,418
1982 1,370
1983 1,332
1984 1,288
1985 1,240
1986 1,213
1987 1,187
1988 1,165
1989 1,135
1990 1,089
1991 1,041."

9. § 24 b lautet:

„§ 24 b. (1) Die Mindest- und Höchstbemes-
sungsgrundlage (§ 24 Abs. 9) ist mit Wirksamkeit
vom I.Jänner eines jeden Jahres neu festzusetzen.
Die neue Mindest- und Höchstbemessungsgrund-
lage ergibt sich aus der Vervielfachung der zuletzt
geltenden Beträge mit dem für den Bereich des
Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes für das
Vorjahr festgesetzten Anpassungsfaktor. Die ver-
vielfachten Beträge sind auf volle Schillingbeträge
zu runden; hiebei sind Beträge unter 50 Groschen
zu vernachlässigen und Beträge von 50 Groschen an
auf einen Schilling zu ergänzen.

(2) Der Festsetzung der Mindest- und Höchstbe-
messungsgrundlage mit Wirksamkeit vom 1. Jänner
1994 sind die Beträge 6 672 S und 27 670 S
zugrunde zu legen."

10. Im § 26 b wird der Ausdruck „zur Erhöhung
der Beschädigtenrente" durch „zum Erhöhungsbe-
trag" ersetzt.
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11. Im § 30 wird der Ausdruck „Heeresgebühren-
gesetz 1985" durch „Heeresgebührengesetz 1992"
ersetzt.

12. Im § 55 Abs. l zweiter Satz wird der Ausdruck
„Die Erhöhung gemäß § 23 Abs. 5" durch „Der
Erhöhungsbetrag (§ 23 Abs. 5)" ersetzt.

13. Dem § 56 Abs. 6 wird folgender Satz
angefügt:

„Dies gilt jedoch nicht, wenn eine wesentliche
Änderung im Zustand der anerkannten Dienstbe-
schädigungen glaubhaft bescheinigt wird."

14. Dem § 56 wird folgender Abs. 7 angefügt:

„(7) Der Neubemessung der Beschädigtenrente
wegen einer maßgebenden Änderung des Grades
der Erwerbsfähigkeit ist die zum Zeitpunkt des
Anfalles der Rente oder der letzten Neubemessung
gemäß § 24 Abs. 8 festgestellte Bemessungsgrund-
lage zugrunde zu legen."

15. Im § 64 Abs. 4 entfällt der Ausdruck „§ 64"

16. § 77 Abs. 3 Z 3 lautet:

„3. der Bundeskammer für Arbeiter und Ange-
stellte sowie"

17 Im § 80 Abs. 2 wird der Ausdruck „Ge-
schworne" durch „Geschworene" ersetzt.

18. § 87 a lautet:

„§ 87 a. (1) Die militärischen Dienststellen, die
Träger der Sozialversicherung, die Gemeinden, die
österreichischen Bundesbahnen und die Abgabenbe-
hörden des Bundes sind verpflichtet, auf Ersuchen
der Behörden der Heeresversorgung im Ermitt-
lungsverfahren zur Durchführung dieses Bundesge-
setzes mitzuwirken.

(2) Die Mitwirkungspflicht umfaßt auch die
Übermittlung von Daten im Sinne des Datenschutz-
gesetzes betreffend Generalien, Art und Ausmaß
von Gesundheitsschädigungen (das sind Daten aus
ärztlichen Befunden und Gutachten) sowie Ein-
kommens- und Beschäftigungsverhältnisse der Ver-
sorgungswerber und Versorgungsberechtigten, so-
fern diese Daten eine wesentliche Voraussetzung
für die Klärung der Kausalität, die ärztliche und
berufskundliche Beurteilung sowie die Feststellung
der Gebührlichkeit und Höhe von Versorgungslei-
stungen bilden.

(3) Die Abgabenbehörden des Bundes sind nur
zur Übermittlung jener Daten verpflichtet, die
unmittelbar die Abgabenfestsetzung beeinflußt
haben, sofern diese Daten nicht aus Abgabenbe-
scheiden, die den Behörden der Heeresversorgung
zugänglich sind, entnommen werden können.

(4) Die Übermittlung medizinischer und psycho-
logischer Untersuchungsergebnisse durch die mili-
tärischen Dienststellen an die Behörden der
Heeresversorgung ist nicht an die Zustimmung der
Versorgungswerber und Versorgungsberechtigten
gebunden."

19 § 95 Abs. 5 lautet:

„(5) Begründet dasselbe schädigende Ereignis
einen Anspruch auf Leistungen sowohl nach diesem
Bundesgesetz als auch nach dem Kriegsopferversor-
gungsgesetz 1957 oder dem Impfschadengesetz,
BGBl. Nr. 371/1973, so gebühren nur die Leistun-
gen nach dem Heeresversorgungsgesetz."

20. Dem § 97 werden folgende §§ 98 und 99
angefügt:

„§ 98. Verordnungen gemäß § 24 c sowie § 46 b
Abs. l und 7 können auch rückwirkend in Kraft
gesetzt werden.

§ 99. § l Abs. l Z 5, § l Abs. 2 Z 7, 9, 11 und 12,
§ 5 Abs. 4, § 9 Abs. l und 2, § 20 a Z 2, § 24 a,
§ 24 b, § 26 b, § 30, § 55 Abs. l, § 56 Abs. 6 und 7,
§ 64 Abs. 4, § 77 Abs. 3 Z 3, § 80 Abs. 2, § 87 a, § 95
Abs. 5 und § 98 in der Fassung des Bundesgesetzes
BGBl. Nr. 28/1994 treten mit I.Jänner 1994 in
Kraft."

Artikel II

Änderung des
Versorgungsrechts-Änderungsgesetzes 1986

Das Versorgungsrechts-Änderungsgesetz 1986,
BGBl. Nr. 483/1985, wird wie folgt geändert:

Dem Art. V wird folgender Abs. 3 angefügt:

„(3) Art. IV Abs. l bis 3 treten mit Ablauf des
31. Dezember 1993 außer Kraft."

Klestil

Vranitzky


